
 

 

Merkblatt über die aktuellen Auslandstagegelder und 

Auslandsübernachtungsgelder ab 01.01.2023 

 

Das Merkblatt wurde auf Grundlage des Schreibens vom 25.10.2022 – VD3 

03500/003/03- des Niedersächsischen Finanzministeriums erstellt. Betreff dieses 

Schreibens sind die ab 01.01.2023 geltenden Auslandsübernachtungsgelder und 

Auslandstagegelder. 

Für im Jahr 2022 durchgeführte Auslandsdienstreisen, die erst 2023 abgerechnet 

werden, gelten die Auslandstage- und Auslandsübernachtungsgelder, die bis zum 

31.12.2022 festgesetzt sind. 

 

 

  





 

  



 

  



 

  



 


